
Pflegegrad 2 bis 5 ist erforderlich

Bis zu 1.774 € pro Jahr für Kurzzeitpflege (maximal 8 Wochen)

Kombination mit Verhinderungspflege möglich (bis zu 3.386 €)

Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen

Unterkunft & Verpflegung müssen selbst gezahlt werden (ca. 10–40 €/Tag)

Investitionskosten möglich (ca. 5–15 €/Tag)

Sozialamt kann ggf. unterstützen bei geringem Einkommen
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Diese Checkliste hilft Ihnen, die Kurzzeitpflege 
Schritt für Schritt zu organisieren.

1. Anspruch & Voraussetzungen

3. Kosten & Zuzahlungen

2. Wichtige Unterlagen für den Antrag

Pflegegradbescheid

Ärztliche Berichte oder Krankenhaus-Entlassungspapiere

Personalausweis & Krankenkassenkarte

Kostenvoranschlag der Einrichtung (falls vorhanden)

Checkliste:

Kurzzeitpflege



Antrag schriftlich bei der Pflegekasse stellen

Bearbeitungszeit meist wenige Tage, in Notfällen schneller

Frühzeitig Einrichtungen anfragen – Plätze sind oft knapp

Hilfe beim Ausfüllen der Anträge

Unterstützung bei der Platzsuche in der Region

Persönliche Ansprechpartner:innen für Angehörige

Checklisten & Beratungsgespräche für eine schnelle Lösung

4. Antrag & Fristen

5. Unterstützung durch Serowy
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